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7. Tübinger Arbeitsrechtstag

Teilnahmegebühren werden nicht erhoben, eine 
Anmeldung ist aber wegen begrenzter Kapazitäten 

erforderlich. Für das Ausstellen einer Bescheinigung 
nach § 15 FAO erheben wir eine Gebühr von € 80.-.

Theologicum
Liebermeisterstraße 12 – 18

72076 Tübingen



Zum Thema Programm

Die Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes (AÜG) vom 28. April 2011 sollte nicht nur 
Missbräuche in der Leiharbeit abstellen, sondern vor 
allem die Zeitarbeitsrichtlinie 2008/104/EU in das 
nationale deutsche Recht umsetzen. Dass dem 
Gesetzgeber hiermit ein Meisterstück gelungen wäre, 
wird von keinem Kenner der Materie behauptet. Ganz im 
Gegenteil häufen sich im neuen AÜG Formel-
kompromisse, die Anbietern und Abnehmern der 
Zeitarbeit rechtssichere Vertragsgestaltung deutlich 
erschweren. Den Leiharbeitnehmern selber immerhin soll 
der beschlossene Mindestlohn eine gewisse Sicherheit 
bieten – doch stellt sich allein damit schon die von der 
EU gewollte „flexicurity“ als sozialverträglich dar? Bei 
alledem wird leicht übersehen, dass das deutsche Modell 
der Leiharbeit mit dem „equal pay“-Postulat der EU 
schwer vereinbar erscheint. Auch die besondere Rolle 
des Tarifvertrags im deutschen System lässt sich nur von 
daher verstehen. Zusätzliche Irritationen hat die 
aufsehenerregende Rechtsprechung des 1. BAG-Senats 
zur Tarifunfähigkeit der CGZP verursacht; die 
Folgefragen der Rückwirkung bzw. Verjährung immenser 
Nachforderungen der SV-Träger wurden zum Mega-
Thema der Anwaltspraxis. Dem will der 7. Tübinger 
Arbeitsrechtstag nachgehen. Referenten aus 
Wissenschaft und Praxis werden sich hierzu umfassend 
äußern.

Der Tübinger Arbeitsrechtstag nimmt aktuelle und 
streitige Themen des Arbeitsrechts zum Anlass, einen 
qualifizierten Dialog zwischen universitärer Forschung 
und der juristischen Praxis des Arbeits- und Sozialrechts 
zu ermöglichen und möchte damit den Teilnehmern aus 
dem Wirtschafts- und Rechtsleben neue Perspektiven 
eröffnen. Die Auswahl der Referenten gewährleistet die 
Vermittlung des aktuellen Stands der Rechtsdogmatik 
und Rechtsprechung zum Thema. Gleichzeitig soll die 
Veranstaltung die Verbindung zwischen der Universität 
Tübingen und den im mittleren Neckarraum tätigen 
Arbeitsgerichten, Verbänden und Unternehmen stärken. 

Wir danken

den Verbänden 
Südwestmetall und AGV Chemie BW,

den Kanzleien 
CMS Hasche Sigle, 

Gleiss Lutz, 
Voelker & Partner,

Thümmel, Schütze & Partner, 

der ABB Group

sowie den weiteren Förderern für die 
freundliche Unterstützung des Tübinger 

Arbeitsrechtstags

Leiharbeit und Tarifautonomie 
im Kontext des europäischen
Modells der Arbeitnehmer-
überlassung

Professor Dr. Rolf Wank, 
Universität Bochum

10.15

10.00 Begrüßung

12.30 Mittagsimbiss

11.20 Betriebliche Personalplanung 
nach der Novellierung des AÜG 
(insb. Begriff „vorübergehend“)

Rechtsanwalt  Jürgen Ulber, 
Frankfurt am Main

13.45 Leiharbeit aus Sicht des 
Entleihers: Integration kraft 
neuer gesetzlicher Ansprüche?

Rechtsanwalt Professor 
Dr. Jobst-Hubertus Bauer, 
Stuttgart

16.00 Schlusswort

14.35 Leiharbeit aus Sicht des 
Verleihers nach neuem Recht 
und die Bewältigung des 
CGZP-Desasters

Rechtsanwalt Dr. Mark Lembke, LL.M., 
Frankfurt am Main

15.30 Abschlussdiskussion


